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Vorgaben für Begleitscheine und die Meldung von Begleitscheindaten

Auf Begleitscheinen und in der Meldung der Begleitscheindaten sind gemäß den §§ 9, 11, 13 und 14 die jeweils

zutre enden Identi kationsnummern aus dem Register gemäß § 22 AWG 2002 (edm.gv.at) anzugeben. Für Personen,

die nicht im Register (edm.gv.at) erfasst sind, ist eine zutre ende „personenkreisbezogene Identi kationsnummer“ zu

verwenden. Personenkreisbezogene Identi kationsnummern sind am EDM-Portal (edm.gv.at) in der

Zuordnungstabelle „Personenkreise betre end die Herkunftsperson bei begleitscheinp ichtigen Transporten“

veröffentlicht.

1. 1.Angabe der Identifikationsnummer von Übergeber und Übernehmer am Begleitschein

a) Übergeber

Für die Angabe der Identi kationsnummer des Übergebers ist die Standort-GLN des zutre enden registrierten

Absendeortes dieses Übergebers zu verwenden, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Wenn der Absendeort nicht im Register erfasst ist, ist die Personen-GLN des Übergebers zu verwenden. Wenn die

Person nicht im Register erfasst ist, ist eine zutre ende personenkreisbezogene Identi kationsnummer als

Identifikationsnummer des Übergebers zu verwenden.

Wenn der Übergeber des Abfalls den Abfall übernommen hat, ohne dass ein Standort dieses Übergebers in

tatsächlicher Hinsicht berührt wurde, und dieser Übergeber auch über die weitere Abholung/Entgegennahme des

Abfalls lediglich rechtlich verfügt (Streckengeschäft), ist als Identi kationsnummer dieses Übergebers dessen

Personen-GLN zu verwenden.

b) Übernehmer

Für die Angabe der Identi kationsnummer des Übernehmers ist die Standort-GLN des zutre enden registrierten

Empfangsortes zu verwenden, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

Wird der Abfall vom Übernehmer an einem, aus Sicht des Übernehmers, „fremden“ Standort, welcher nicht dem

Übernehmer gehört oder vom Übernehmer betrieben wird, in tatsächlicher Hinsicht übernommen, so ist als

Identifikationsnummer des Übernehmers dessen Personen-GLN anzugeben.

Wenn der Übernehmer des Abfalls den Abfall übernommen hat, ohne dass ein Standort dieses Übernehmers in

tatsächlicher Hinsicht berührt wurde (Streckengeschäft), ist als Identi kationsnummer dieses Übernehmers dessen

Personen-GLN zu verwenden.

1. 2.Meldung von Begleitscheindaten – Allgemeine Vorgaben für die elektronische Meldung der Begleitscheindaten

(§ 14)

Die Meldung kann per Upload von Dateien (XML) über die im Rahmen der Register bereitgestellte Schnittstelle oder im

Wege des dafür eingerichteten Webservices erfolgen. Soweit eingerichtet, kann die Meldung auch im Wege einer

Online-Eingabe-Maske erfolgen.

Im Falle einer Meldung mittels Upload, einschließlich mittels Webservice, sind die für die Meldung der

Begleitscheindaten am EDM-Portal (edm.gv.at) verö entlichten Zuordnungstabellen / Referenzlisten zu verwenden.

Zuordnungstabellen sind insbesondere für die Angabe von Abfallarten, Herkunftspersonenkreise, Transportarten,

Abfallbewegungsarten, Adressangaben, Quantifizierungsarten und Begleitscheinarten veröffentlicht.

Die bei einer Meldung per Upload von Dateien einzuhaltenden Schnittstellenspezi kationen, einschließlich der XML-

Datenformatstrukturen und Prüfregeln, sind am EDM-Portal (edm.gv.at) veröffentlicht.

Die Meldung der Begleitscheindaten gemäß § 14 umfasst folgende Daten:

–
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